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1 Das Baureglement bildet - einschliesslich der graf ischen Darstel-
lung der Messvorschriften im Anhang - zusammen mit dem Zonenplan die 
baurechtliche Grundordnung der Gemeinde. Sie gilt f ür das gan-
ze Gemeindegebiet. 
2 Es ist als ergänzendes Recht anwendbar, soweit bes ondere baurecht-
liche Ordnungen bestehen. 
3 Beim Erlass von Überbauungsordnungen für Zonen mit  Planungspflicht 
(Art. 92ff BauG) oder besondere Bauten und Anlagen (Art. 19ff BauG, 
Art. 19ff BauV) sind die in der baurechtlichen Grun dordnung und in 
den Richtplänen und Richtlinien der Gemeinde enthal tenen Grundsätze, 
Planungszwecke und Randbedingungen der Ortsplanung  zu wahren. 

����
�  


Die einschlägigen Bestimmungen des eidgenössischen,  kantonalen und 
kommunalen Recht, namentlich des Raumplanungsgesetz es, des Umwelt-
schutzgesetzes, des Baugesetzes und seiner Ausführu ngserlasse 
bleiben vorbehalten (vgl. Übersicht im Anhang). 
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Im Verhältnis unter Nachbarinnen/Nachbarn sind die Eigentums-
beschränkungen, insbesondere die Bau- und Pflanzabs tände des schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) und des bernische n Einfüh-
rungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EGzZGB) zu beach ten (insbe-
sondere Art. 79 EGzZGB). 
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Die Besitzstandsgarantie ist im Umfang der kantonal en Gesetzgebung 
gewährleistet (Art. 3 BauG, Art. 63 Abs. 4 SBG, Art . 90 BauV, Art. 
79 d EGzZGB (Hofstattrecht). 
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1 Der Gemeinderat ist verpflichtet, mit Grundeigentü mern und –
eigentümerinnen, denen durch Planungsmassnahmen Nut zungsvorteile 
verschafft werden, Vertragsverhandlungen zu führen,  mit dem 
Ziel, einen angemessenen Anteil des Planungsmehrwer tes für 
öffentliche Zwecke (Erschliessungen) zur Verfügung zu stellen. 
2 Die Verhandlungsergebnisse werden in einem Vertrag  festgehalten. 
Dieser muss vor Beschlussfassung über die Planungsm assnahme oder die 
Erteilung einer Baubewilligung unterzeichnet werden . 
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1 Bauten, Anlagen und Vorkehren, die unter die Besti mmungen 
der Baugesetzgebung sowie dieses Reglementes fallen , dürfen 
erst erstellt, geändert oder abgebrochen werden, we nn dafür 
die Baubewilligungen rechtskräftig erteilt sind. 
2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den vorz eitigen Baube-
ginn (Art. 39 BewD) und die Befreiung vom Baubewill igungserfordernis 
(Art. 1 Abs. 3 BauG, Art. 5 BewD). 
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1 Bauvorhaben sind zu bewilligen, wenn sie den Vorau ssetzungen 
von Art. 2 BauG entsprechen. 
2 Insbesondere müssen sie: 

-  die bau- und planungsrechtlichen Bestimmungen von B und, Kanton 
und Gemeinde einhalten; 

-  den Anforderungen der Energie- (EnG, EnV) und Umwel tschutzge-
setzgebung (USG und Vo) entsprechen; 

-  den Anforderungen des Ortsbild- und Landschaftsschu tzes genügen 
(Art. 9ff BauG, Art. 12ff BauV); 

-  über eine hinreichende Erschliessung, die erforderl ichen Ab-
stellplätze für Motorfahrzeuge und Fahrräder (Art. 16ff BauG, 
Art. 49ff BauV) und – wo vorgeschrieben – über eine n Kinder-
spielplatz, Aufenthaltsbereiche und grössere Spielf lächen (Art. 
15 BauG, Art. 42 BauV) verfügen; 

-  allfällige besondere Bauvorschriften berücksichtige n. 
3 Für die Voraussetzungen für Ausnahmebewilligungen ist das eidge-
nössische und kantonale Recht massgebend (Art. 26ff  BauG, Art. 81ff 
BauG (Art. 24 RPG), Art. 66 SBG, Art. 6 SFG etc.). 

4 Die Baubewilligungsbehörde ist befugt 

a)  von der Bauträgerschaft alle erforderlichen Aufschl üsse über das 
Bauvorhaben und den Bauvorgang zu verlangen (Art. 1 5 BewD); 

b)  die Ausführung des Bauvorhabens zu beaufsichtigen u nd alle für einen 
vorschriftsgemässen und sicheren Bauvorgang notwend igen Anordnungen 
zu treffen (Art. 47 BewD); 

c)  zur Beurteilung von Baugesuchen auf Kosten der gesu chstellenden Per-
son eine neutrale Fachinstanz beizuziehen (vgl. Anh ang). 
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1 Das Baubewilligungsverfahren richtet sich nach den  Bestimmungen 
des Kantonalen Baubewilligungsdekretes (BewD). 
2 Eine bauwillige Person kann ihre Projektabsichten im Rahmen einer 
Voranfrage auf deren Bewilligungsfähigkeit hin abkl ären lassen. Es 
handelt sich jedoch nicht um einen beschwerdefähige n Entscheid. 

Baubewilligungs-
pflicht, Baubeginn 

Baubewilligung, 
Voraussetzung der 
Erteilung 

Verfahren  
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1 Die Erschliessung des Baugrundes (hinreichende Zuf ahrt, Wasser- 
und Energieversorgung, Abwasserleitung und –rei-nig ung, Entwässe-
rung) muss auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des  Baues oder 
der Anlage, wenn nötig bereits bei Baubeginn, erste llt sein. 
2 Folgende Erschliessungsstrassen sind Basiserschlie ssungs-
strassen: Hauptstrasse/Kantonsstrasse Richtung Hutt wil/ 
Auswil/Rohrbachgraben/Kleindietwil; Häberenbadweg, Brandweg, 
Allmendstrasse, Kanalweg, Toggenburgstrasse, Lengac ker, Mösli, 
Schulhausstrasse, Bahnhofstrasse, Zufahrt Kasern, Z ufahrt Boden. 
Alle übrigen Strassen sind Detailerschliessungsstra ssen. 
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1 Strassenplanung und Strassenbau sind auf die anzus trebende Gestal-
tung des gesamten Verkehrs und der weiteren Nutzung  auszurichten. 
Dabei ist auf die Bedürfnisse aller Verkehrsteilneh menden und 
auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu achten. 
2 In den Wohnzonen sind die Detailerschliessungen na ch Möglichkeit 
als verkehrsberuhigte Strassen auszugestalten. Sie sind durch eine 
Belagsänderung oder auf ähnliche Weise erkennbar zu  machen. 
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1 Die Neuanlage und der Ausbau von Detailerschliessu ngsanlagen er-
fordern eine genehmigte Überbaungsordnung. 
2 Die Baubewilligungsbehörde kann auf eine Überbauun gsordnung 
verzichten, wenn die zweckmässige und den Bestimmun gen der 
kantonalen Baugesetzgebung entsprechende Gestaltung  der De-
tailerschliessungsanlagen tatsächlich und rechtlich  gesichert 
ist. 

Hinreichende Er-
schliessung, Ab-
grenzung Basis- 
und Detailer-
schliessung 

Gestaltung  

Pflicht zum Erlass 
einer Überbauungs-
ordnung für De-
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Soweit in den Zonenvorschriften (Kapitel D) nichts Abweichen-
des bestimmt wird, gilt im Baugebiet Gestaltungsfre iheit nach 
Art. 75 BauG. 
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1 Bauten sind so zu gestalten, dass zusammen mit der  bestehenden 

Überbauung und der umgebenden Landschaft eine gute Gesamtwirkung 
entsteht. Für die Beurteilung gilt es, insbesondere  folgende Kriterien 
zu berücksichtigen: 

- Standort, Stellung, Proportionen und Dimensionen de s Gebäudes oder 
einer Anlage; 

- Gestaltung in Form, Farbe und Material von Fassaden  und Dach; 

- Gestaltung des Aussenraumes (Zufahrt, Parkierung, A ufent-

haltsbereiche, Terraingestaltung etc.). 
2 Bauten und Anlagen, welche die Anforderungen gemäs s Absatz 1 nicht 
erfüllen, sind nicht baubewilligungsfähig. Dies auc h in dem Falle, wenn 
sie den restlichen Bauvorschriften entsprechen. 
3 Die Baubewilligungsbehörde zieht in folgenden Fäll en eine Fach-
stelle gem. Anhang bei: 

-  bei Einsprachen, die das Erscheinungsbild oder die Gestaltung 
einer Baute oder Anlage rügen; 

-  bei Baugesuchen zu Schutzobjekten von kantonaler Be deutung (K-
Objekte) sowie bei Neubauten im Ortsbildschutzperim eter ist die 
Kant. Denkmalpflege beizuziehen. 

-  Bei Baugesuchen im BLN-Gebiet ist die Eidgenössiche  Natur- und 
Heimatschutzkommission ENHK beizuziehen. 
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1 Das Orts- und Strassenbild störende Dachformen und  die Ver-
wendung glänzender, durchrostender oder sonst wie a uffälliger 
Bedachungsmaterialien sind untersagt; ausgenommen s ind Anlagen 
zur Energiegewinnung (Kollektoren, Paneele). 
2 Für Hauptgebäude sind nur Sattel-, Walm-, Krüppelw alm oder Pyrami-
dendächer zugelassen. Andere Dachformen bedürfen ei ner Beurteilung 
durch die Baubewilligungsbehörde.  
3 Bei An- und Nebenbauten im Sinne von 0 GBR ist neb en den in Abs. 2 
erwähnten Dachformen auch das Pultdach oder ein Fla chdach zulässig, 
sofern es sich dem Hauptgebäude unterordnet oder un auffällig in die 
Gebäudegruppe einfügen lässt. 
4 In der Industrie- oder Gewerbezone sind neben den in  
Abs. 2 genannten Dachformen auch Flachdächer, Kuppe ldächer, Tonnen-
dächer und Sheddächer zulässig. 
5 Geknickte Dachflächen sind nur bei symmetrischen D ächern zulässig. 
Es müssen folgende Bedingungen eingehalten werden: 

-  Die Symmetrie des Daches darf nicht gestört werden,  d.h. die 
Dachflächen sind links und rechts von der Symmetrie achse gleich 
zu knicken. 

-  Der Knick darf nicht im obersten Drittel der Dachfl äche angeord-
net sein. 

Gestaltungsfrei-
heit 

Grundsatz  

Dachgestaltung  
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1 Auf Flachdachbauten kann ein Attikageschoss erstel lt werden. 
2 Das Attikageschoss ist – das Treppenhaus ausgenomm en – allseitig 
um min. 1.50 m von der Fassade des darunterliegende n Geschos-
ses zurückzunehmen. In diesem Bereich dürfen keine vorsprin-
genden Bauteile wie Dachvorsprünge, Pergolen, etc. hineinragen. 
3 Die Fassade der Attika darf von oberkant Flachdach  bis oberkant 
Attikageschoss gemessen nicht höher als 3.00 m sein . Sie wird bei 
der Bestimmung der Gebäudehöhe (0 GBR) nicht mitgez ählt. 
4 Auf der Attika sind nur folgende Dachaufbauten ges tattet: 

-  Rauch- und Lüftungskamine 

-  Oberlichter 

-  Liftaufbauten bis zu einer Höhe von 4.20 m, gemesse n von oberkant 
Flachdach des obersten Normalgeschosses bis  
oberkant Abdeckung des Liftaufbaues. 
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1 Neben Kaminen, Lüftungsrohren und dgl. sind Lukarn en, Schleppgau-
ben und dachflächenbündige Belichtungselemente sowi e Lichtbänder im 
Firstbereich gestattet. Dachaufbauten dürfen nicht mehr als 
1/3 der Fassadenlänge des obersten Geschosses aufwe isen. 
Lichtbänder im Firstbereich werden nicht an die 1/3  Regel an-
gerechnet (die Länge und Breite kann durch die Baub ewilligungsbehör-
de eingeschränkt werden). Pro Dachflächenfenster gi lt eine maximale 
Begrenzung  
(Rahmenaussenmass) von 1.50 m 2. Bei Neubauten kann die Baubewilli-
gungsbehörde Dacheinschnitte genehmigen. 
2 Übereinander liegende Dacheinschnitte und Dachaufb auten sind nicht 
gestattet. Ausnahmen: Dachflächenfenster. Nicht ang erechnet werden, 
Lichtbänder im Firstbereich und dach-flächenbündige  Belichtungsele-
mente (Glasziegel, Glasplatten). 
3 Die Dachaufbauten müssen in Material und in der op tischen Wirkung 
auf das Dach abgestimmt sein und sich harmonisch in  der Dachfläche 
einfügen. Die Baubewilligungsbehörde kann in der Do rfzone, bei klas-
sierten Gebäuden oder bei speziellen Dachformen/Dac haufbauten (Son-
derformen und Ähnliches) für die Beurteilung Fachgu tachten zu Lasten 
der Gesuch stellenden Person einholen. Gestützt auf  diese Stellung-
nahmen  
können – allenfalls mit entsprechenden Bedingungen und Auf-lagen – 
Einschränkungen erlassen oder Bewilligungen ausgesp rochen werden. 
4 Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Belichtungselem ente dürfen mit 
keinem Teil näher als 0.80 m an eine First-, Grat- oder Trauflinie 
heranreichen. Der seitliche Randabstand muss mindes tens 1.00 m be-
tragen. 

����
�(  


Für das Anbringen und Gestalten von Aussenantennen für Radio- und 
Fernsehempfang und dgl. gelten grundsätzlich die ka nt. Bestimmungen 
(Art. 17, 18 sowie 18a BauV). Aussenantennen bis zu  einem 
Durchmesser von 60 cm sind bewilligungsfrei, ausgen ommen im 
Ortsbildschutzperimeter und an Baudenkmälern. Die A ussenanten-
nen müssen in der Farbe des Hintergrundes gehalten sein. 
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1 Die Umgebung von Bauten und Anlagen ist so zu gest alten, dass sich 
eine gute Einordnung in die Landschaft und Siedlung  ergibt sowie 
attraktive und ortsbildgerechte Aussen-räume entste hen. 

Flachdachbauten  

Dachaufbauten  

Aussenantennen  

Umgebungsgestal-
tung 
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Bei grösseren Bauvorhaben oder auf Verlangen der Ba ubewilli-
gungsbehörde ist mit dem Baugesuch ein Umgebungsges taltungsplan 
einzureichen. 
2 Die Aussenräume sollen genügend Grünbereiche, Bäum e, Sträucher und 
Hecken enthalten. Auf Vorhandenes ist bei  
Überbauungen besonders Rücksicht zu nehmen. Die Bau bewilligungsbe-
hörde kann im Rahmen einer Baubewilligung gemäss Um gebungsgestal-
tungsplan gezielte Bepflanzungen verlangen, wenn di es für den öf-
fentlichen Verkehrsraum oder das Orts- und Landscha ftsbild wichtig 
erscheint. Es sind standortheimische Pflanzen zu be rücksichtigen.   

3 Parkplatzfelder und private Hauszufahrten sind nac h Möglichkeit 
wasserdurchlässig auszuführen (Oberflächenver-sicke rung). 
4 Die Umgebungsarbeiten sind innert 12 Monaten nach Bauabnahme abzu-
schliessen. Ausnahmen sind in der Baubewilligung fe stzuhalten. 
5 Mit der Baueingabe ist ein Umgebungsgestaltungspla n (vgl. 0 
GBR)einzureichen, der insbesondere die Art und Lage  der bestehenden 
und neu zu pflanzenden hochstämmigen Bäume berücksi chtigt und aus 
dem die Lage der Kinderspielplätze, Aufenthaltsbere iche, Fusswege, 
Terrainveränderungen sowie die Anschlüsse benachbar ter Grundstücke 
ersichtlich sind. 
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1 Terrainveränderungen sind so zu gestalten, dass si e die be-
stehende Umgebung nicht beeinträchtigen und ein gut er  
Übergang zu den Nachbargrundstücken entsteht. 
2 Böschungen dürfen eine Neigung von maximal 2:3 und  eine Höhe 
von maximal 2.50 m aufweisen (am Galgenrain und an der Bergstrasse 
kann die Baubewilligungsbehörde begründete Ausnahme n bewilligen). 
Höhere Böschungen müssen abgestuft werden. Böschung ssteine dürfen 
verwendet, müssen aber begrünt werden. 
3 Dienen Terrainveränderungen und Stützmauern dem Lä rmschutz, sind 
sie bei möglichst weitgehender Einpassung ge-statte t.(siehe Anhang, 
Nachbarrecht) 
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1 Gruppenüberbauungen und Einzelgebäude sind so zu p lanen und 
auszuführen, dass sie mit möglichst geringem Aufwan d an Ener-
gie erstellt, benutzt und unterhalten werden können  (Art. 15 + 16 
EnG). Bei der Gestaltung der Gebäude ist der optima len Nutzung der 
Sonnenstrahlung Rechnung zu tragen (passive Sonnene nergienutzung für 
Tageslicht und Wärme durch Ausrichtung, Dachgestalt ung, Fensteran-
ordnung und –grösse etc.). Gleichzeitig ist die Nut zung erneuerbarer 
Energien anzustreben; dazu gehören insbesondere die  Sonnenenergie 
(aktive Sonnenenergienutzung für Wärme und Strom), Holz und Umge-
bungswärme (Erde, Grundwasser, Luft). 
2 Bei gemeinsamer Projektierung nach Artikel 75 BauG  ist ein gemein-
sames Heizwerk anzustreben. Dabei ist möglichst ein e zentrale Wärme-
versorgung und der Einsatz erneuerbarer Energien vo rzusehen. Bei 
ausschliesslicher Verwendung erneuerbarer Energie f ür Raumheizung 
einer Wohnung kann von der zentralen Wärmeversorgun g abgewichen wer-
den. In Gebieten mit Überbauungsordnung ist das Kon zept für die ge-
samte Überbauung spätestens mit dem ersten Baugesuc h, bei gemeinsa-
mer Projektierung mit dem Baugesuch der Baubewillig ungsbehörde zur 
Prüfung einzureichen. 
3 Baugesuchsstellende können sich bei der Regionalen  Energieberatung 
über die aktuellen Qualitätsstandards für Gebäude b eraten lassen. 

Terrainveränderun-
gen, Stütz- und 
Futtermauern 

Energie  
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1 Für den Lärmschutz ist die Lärmschutzverordnung de s Bundes (LSV) 
massgebend. 
2 Die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen ist in de n Zonen-
vorschriften dieses Reglements festgelegt (0 GBR). 
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1 Wo nichts anderes bestimmt ist, gilt die offene Ba uweise. 
Die Bauten haben gegenüber nachbarlichem Grund alls eitig die 
vorgeschriebenen Grenz- und Gebäudeabstände (0 ff G BR), gegenüber 
dem öffentlichen Verkehrsraum die Strassenabstände (0 GBR), den Bau-
abstand gegenüber öffentlichen Gewässern (0 GBR) un d gegenüber Wald 
(Art. 25 GBR) einzuhalten. Vorbehalten bleibt Art. 75 Abs. 1 und 2 
BauG. 
2 Der Zusammenbau von Gebäuden ist innerhalb der zul ässigen Gesamt-
länge gestattet, wenn die ganze Häusergruppe gleich zeitig oder in 
unmittelbar sich folgenden Bauetappen erstellt wird . 
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1 Von Strassen der Basiserschliessung ist ein Bauabs tand von 
5.00 m, von Strassen der Detailerschliessung 3.60 m  und längs 
Fusswegen und selbständigen Radwegen 2.00 m einzuha lten. Der 
Strassenabstand wird vom Fahrbahnrand aus gemessen.  

Im Gebiet „Toggiburg“ gelten für eingeschossige ode r erdüberdeckte 
Parkierungsbauten ein reduzierter Bauabstand von 2. 00 m. 
2 Für bewilligungsfreie Bauten und Anlagen gilt ein Strassenabstand 
von 2.00 m. Dieser kann vom Gemeinderat auf Gesuch hin auf 1.00 m 
reduziert werden, wenn die Verkehrs-sicherheit gewä hrleistet ist und 
keine Planungsanliegen entgegenstehen. 
3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes üb er Bau und Un-
terhalt der Strassen (Art. 63 SBG). 
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1 Von offenen und eingedolten Gewässern gelten folge nde Bauabstän-

de: 

a) Langete innerhalb des Baugebietes: 6.00 m für sä mtliche Bauten und 

Anlagen (inkl. bewilligungsfreie Anlagen), gemessen  von der Gewässermit-

te. 

b) Langete ausserhalb des Baugebietes: 10.0 m für s ämtliche Bauten und 

Anlagen (inkl. bewilligungsfreie Anlagen), gemessen  von der Mittelwas-

serlinie (vegetationsfreier Böschungsfuss). 

c) Allgemein: 5.00 m für sämtliche Bauten und Anlag en (inkl. bewilli-

gungsfreie Anlagen) und 7.00 m für Hochbauten, geme ssen von der Mittel-

wasserlinie (vegetationsfreier Böschungsfuss). 

 
2 Die Baubewilligungsbehörde kann bei der zuständige n kantonalen Stelle 

beantragen, den Bauabstand herabzusetzen: 

a) wenn besondere Verhältnisse (z.B. Siedlungstypol ogie und Ortsbild) es 

verlangen, resp. rechtfertigen; 

b) Für Bauten und Anlagen, die einen Standort an ei nem Gewässer   

erfordern. 

Offene Bauweise  

Bauabstand von öf-
fentlichen Stras-
sen 

Abstand von 
Gewässern 
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Falls der Bauabstand herabgesetzt wird, ist für ein en angemessenen ökologi-

schen Ersatz gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG zu sorgen . 

3 Im Uferbereich gemäss Abs. 1 ist eine natürliche U fervegetation, eine 

extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung od er eine naturnahe 

Grünraumgestaltung anzustreben. 
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Der Waldabstand richtet sich nach der Kantonalen Wa ldgesetzgebung 
(Art. 25,26,27 KWaG, Art. 34 KWaV) und beträgt mind estens 30 m. 
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1 Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachse nen Boden 
überragen, sind gegenüber dem nachbarlichen Grund d ie in 0 GBR 
festgelegten kleinen und grossen Grenzabstände zu w ahren. 
2 Der kleine Grenzabstand gilt für die Schmalseite u nd die 
beschattete Längsseite eines Gebäudes. Für Gebäude ohne Wohn- und 
Arbeitsräume gilt er für alle Gebäudeseiten. 
3 Der grosse Grenzabstand gilt für die besonnte Haup tseite (Wohnräu-
me zu ständigen Aufenthalt BauV Art. 63) des Gebäud es. 
4 Der kleine Grenzabstand wird rechtwinklig zur Parz ellengrenze ge-
messen und bezeichnet die zulässige kürzeste waagre chte Entfernung 
der Fassade (Umfassungswand) von der Grundstücksgre nze. Der grosse 
Grenzabstand wird rechtwinklig zur Fassade gemessen . 
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1 Für bewohnte An- und Nebenbauten wie gedeckte Sitz plätze, 
Gartenhallen, Wintergärten und dergleichen, deren m ittlere 
Gebäudehöhe 4.00 m und die Grundfläche 60.00 m 2 nicht über-
steigt, genügt allseitig ein Grenzabstand von 2.00 m. 
2 Unbewohnte An- und Nebenbauten sowie bewilligungsf reie Bauten und 
Anlagen dürfen bis 2.00 m an die nachbarliche Grenz e reichen, sofern 
ihre mittlere Gebäudehöhe 4.00 m und ihre Grundfläc he 60.00 m 2 nicht 
übersteigen. Bei Sattel-dächer darf die Fristhöhe d ie Gebäudehöhe um 
max. 1.20 m überschreiten. 
3 Unbewohnte An- und Nebenbauten sowie bewilligungsf reie Bauten und 
Anlagen dürfen an die Grenze gestellt werden, wenn der Nachbar/die 
Nachbarin schriftlich zustimmt oder wenn an ein nac hbarliches an der 
Grenze stehendes Nebengebäude angebaut werden kann.  
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1 Unter dem gewachsenen Boden dürfen Bauten und Baut eile bis 
1.00 m an die Grundstücksgrenze, mit Zustimmung des  Nach-
bars/der Nachbarin bis zur Grundstücksgrenze heranr eichen. 
2 Unterirdische Bauteile oder Anlagen sind solche, d ie voll-
ständig vom Erdreich überdeckt sind. Die danach ent stehende Terrain-
veränderung darf nirgends den gewachsenen Boden um mehr als 1.20 m 
überragen. 
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1 Den Boden nicht überragende Bauten und Anlagen wie  private 
Wege, Parkplätze, Schwimmbecken und dgl. haben eine n Grenzab-
stand von 1.00 m einzuhalten. Sie sind so anzulegen , dass we-
der durch ihre Benützung noch durch ihren Unterhalt  nachteili-
ge Einflüsse auf die Nachbargrundstücke entstehen ( Tauwasser, 
Abgase, Lärm, Unfallgefahr). 

Bauabstand vom 
Wald 

Bauabstände gegen-
über nachbarlichem 
Grund 

Bauabstände für 
An- und Nebenbau-
ten 

Bauabstände für 
unterirdische Bau-
ten 

Bauabstände für 
Tiefbauten und 
dgl. 
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2 Mit nachbarschaftlicher Zustimmung dürfen die in A bs. 1 genannten 
Bauten und Anlagen unmittelbar an der Grenze  
errichtet werden. Gebäudeabstände sind keine zu ber ück-sichtigen. 
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1 Die Unterschreitung des reglementarischen Grenzabs tandes 
bedarf einer Ausnahmebewilligung nach kant. Baugese tz (Art. 26 
BauG). Dabei darf der privatrechtliche Minimalabsta nd 
(Art.79ff EGzZGB) nicht unterschritten werden. 
2 Keine Ausnahmebewilligung ist erforderlich - und e s ist auch 
die Unterschreitung des zivilrechtlichen Grenzabsta ndes mög-
lich - wenn die betroffene Nachbarschaft dem Vorhab en schriftlich 
zustimmt (Näherbaubewilligung). 
3 Durch die Einräumung von Näherbaurechten darf der Gebäudeabstand 
nicht auf weniger als 6.00 m reduziert werden. Lieg t zwischen den 
beiden Gebäuden ein grosser Grenzabstand, darf der Gebäudeabstand 
nicht auf weniger als 8.00 m verkürzt werden. Die B estimmungen über 
An- und Nebenbauten, unter-irdische Bauten und Tief bauten bleiben 
vorbehalten. 
4 Es wird empfohlen, jedes Unterschreiten des Grenza bstandes gegen-
über nachbarlichem Grund und eine allenfalls damit zusammenhängende 
Unterschreitung des Gebäudeabstandes vor Baubeginn im Grundbuch ein-
tragen zu lassen. 
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1 Vorspringende, offene Bauteile wie Vordächer, Vortr eppen, 
Balkone (auch mit Seitenwänden und abgestützte) dür fen höchs-
tens 1.50 m in den Grenzabstand hineinragen. 
2 Für Einfriedungen, Stützmauern, Böschungen sowie Ab ort- und 
Düngegruben gelten die Bestimmungen des EGzZGB auch  als  
öffentlich rechtliche Vorschriften der Gemeinde. (s iehe  
Anhang, Nachbarrecht) 

Unterschreiten der 
Bauabstände gegen-
über nachbarlichem 
Grund durch Bau-
teile 

Anlagen und Bau-
teile im Grenzab-
stand 
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1 Der Abstand zweier Gebäude muss wenigstens der Sum me der dazwi-
schen liegenden, für sie vorgeschriebenen Grenzabst ände entsprechen. 
Bei Gebäuden auf demselben Grundstück wird er berec hnet, wie 
wenn eine Grenze zwischen ihnen läge. 
2 Für unbewohnte An- und Nebenbauten im Sinne von 0 GBR kann die 
Baubewilligungsbehörde den Gebäudeabstand gegenüber  Bauten auf dem-
selben Grundstück und mit Zustimmung der Nachbarsch aft bis auf 2.00 
m herabsetzen, wenn nicht öffentliche Interessen en tgegenstehen. 
3 Gegenüber Bauten, die aufgrund früherer baurechtli cher Bestimmun-
gen den nach diesem Reglement vorgeschriebenen Gren zabstand nicht 
einhalten, reduziert sich der Gebäudeabstand um das  Mass des fehlen-
den Grenzabstandes.  
4 Vorbehalten bleibt die Befugnis zum Zusammenbau ge mäss 0 dieses 
Reglements sowie Art. 75 Abs. 1 und 2 BauG. 
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1 Die Gesamtlänge der Gebäude oder Gebäudegruppe ohn e An- und 
Nebenbauten ist auf die in 0 GBR genannten Masse be schränkt. 
2 Bei Gebäuden mit unregelmässigen Grundrissen ist d ie Gesamtlänge 
am flächenmässig kleinsten umschriebenen Rechteck z u messen (vgl. 
Skizze im Anhang). 
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1 Die Gebäudehöhe wird in den Fassadenmitten gemesse n, und 
zwar vom gewachsenen Boden (Art. 97 BauV) bis zur S chnittlinie 
der Fassadenflucht mit Oberkante des Dachsparrens, bei Flach-
dächern bis oberkant offene oder geschlossene Brüst ung. Wird das 
Terrain abgegraben, so wird vom fertigen Terrain au s gemessen, wenn 
es tiefer liegt als das ursprüngliche Terrain. Gieb elfelder und Ab-
grabungen für Hauseingänge und Garageeinfahrten, de ren Breite insge-
samt nicht mehr als 5.00 m pro Fassadenseite beträg t, werden nicht 
an die Gebäudehöhe angerechnet. 
2 Bei Bauten am Hang ist mit Ausnahme der bergseitig en Fassade über-
all eine Mehrhöhe von 1.00 m gestattet. Als Hang gi lt eine Neigung 
des gewachsenen Bodens, die in einer Falllinie geme ssen innerhalb 
des Gebäudegrundrisses wenigstens 10 % beträgt. 
3 Bei Gebäuden, deren Schnittlinie zwischen Fassaden flucht und Ober-
kante des Dachsparrens (bei Flachdachbauten Oberkan te der Brüstung) 
in der Höhe gestaffelt ist, und bei Bauten am Hang,  die im Grundriss 
gestaffelt sind, ist die Gebäudehöhe für jeden dies er Gebäudeteile 
gesondert zu messen. 

 
4 Als Staffelung gilt eine Gebäudeversetzung bzw. ei n Vor- oder 
Rücksprung von wenigstens 1.50 m. Fassadenrücksprün ge gebildet durch 
Loggia, Balkone, Sitzplätze und dgl. werden nicht b erücksichtigt. 
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1 Als Geschoss zählen das Erdgeschoss und die Oberge schosse. 
2 Das Kellergeschoss zählt als Geschoss, wenn: 

Gebäudeabstand  

Gebäudelänge  

Gebäudehöhe 
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-  die Grundfläche der hier untergebrachten Wohn- oder  gewerblichen 
Arbeitsräume mehr als 60 % der Bruttofläche eines N ormalgeschos-
ses ausmacht. 

-  es im Mittel aller Fassaden, bis oberkant Erdgescho ssboden 
gemessen, den fertigen Boden um mehr als 1.20 m übe rragt. 
Abgrabungen für Hauseingänge und Garageeinfahrten, welche insge-
samt nicht mehr als 5.00 m pro Fassadenseite betrag en, werden 
nicht angerechnet. 

3 Für Wohn- und Arbeitsräume im Kellergeschoss bleib en die besonde-
ren gesundheitspolizeilichen Vorschriften (Art. 62 ff BauV) vorbe-
halten. 
4 Der Dachausbau zählt als Geschoss, wenn die Kniewa ndhöhe in der 
Fassadenflucht von oberkant Dachgeschoss-Fussboden bis oberkant 
Dachsparren gemessen 1.50 m überschreitet. 
5 Bei Umbauten und Ausbauten bestehender Bauten gilt  im Dachausbau 
keine Massbegrenzung. 
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1 Neubauten sind in der Regel parallel oder rechtwin klig zur 
Strasse zu stellen. 
2 An Hängen sind die Gebäude in der Regel parallel o der recht-
winklig zur Falllinie des Hanges zu stellen. 
3 Innerhalb zusammenhängend überbauter Gebiete mit t raditioneller 
Bauweise haben sich Neubauten in der Stellung und F irstrichtung der 
überlieferten Bauweise anzupassen. 
4 Wenn architektonisch begründet oder zur rationelle n Ausnützung des 
Bodens unerlässlich, kann die Baubewilligungsbehörd e eine andere 
Stellung der Bauten gestatten oder anordnen. 
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1 Der Einbau von geschlossenen Wohn- und Arbeitsräum en im 
Dachraum ist zulässig. (Dachgestaltung, Flachdachba uten, Dach-
aufbauten siehe Art. 14-16 GBR) 
2 Über dem Kehlgebälk sind offene Galeriegeschosse g estattet. Die 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften (Art. 62 ff B auV) sind einzu-
halten. 

Geschosse (ober- 
und unterirdisch) 

Gebäudestellung, 
Firstrichtung 

Dachausbau  
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1 Die Vorschriften über Zonen, Gebiete und Objekte b estimmen die 
Art, Grad und Bedingungen der Nutzung bzw. der Nutz ungsbeschränkun-
gen. 
2 Sie legen das Mass und die Bedingungen der zulässi gen bauli-
chen Nutzung fest (siehe 0 GBR, baupolizeiliche  
Masse). 
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1 Die Wohnzonen sind der Wohnnutzung vorbehalten. Zu gelassen 
sind kleine gewerbliche und landwirtschaftliche Nut zungen im 
Umfang der Bestimmungen der kantonalen Bauverordnun g (Art. 90 BauV). 
2 In der Wohnzone W1 sind Ein- oder Zweifamilienhäus er sowie Reihen-
Einfamilienhäuser zugelassen. 
3 Als Bauformen werden in der Wohnzone W2 zugelassen : 

-  frei stehende Einfamilienhäuser 
-  Doppelhäuser 
-  Reihenhäuser 
-  Mehrfamilienhäuser 
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In der Wohn- und Gewerbezone sind Wohnbauten sowie mässig stö-
rende Betriebe zugelassen. 
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1 In der Dorfzone sind Wohnbauten sowie Bauten für Ge werbe- 
und Dienstleistungsbetriebe zugelassen. 
2 Die Dächer müssen mit roten, grauen oder braunen Zi egeln oder mit 
dunkelbraunem Faserzementschiefer eingedeckt werden . Hauptgebäude 
müssen ringsum einen Dachvorsprung von mindestens 1 .00 m, An- und 
Nebenbauten im Sinne von 0 GBR einen solchen von mi ndestens 0.60 m 
aufweisen. 
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1 In der Industrie- und Gewerbezone ist Industrie und  Gewerbe-
bauten vorbehalten. Reine Lagergebäude, die nicht d irekt der 
Industrie oder dem Gewerbe dienen, sind verboten.  
2 Wohnungen für das betriebsnotwendige, an den Stando rt gebundene 
Personal sind zugelassen, sofern durch geeignete Vo rkehrungen für 
wohnhygienisch tragbare Verhältnisse gesorgt wird.  
3 Betriebe, die durch besonders nachteilige Immissio nen wie Lärm, 
Rauch, Geruch, intensiven Güterumschlag etc. das Wo hnen in den an-
grenzenden Zonen oder das Arbeiten in den Nachbarbe trieben stören 
würden, sind in die Industriezone zu verweisen.  
4 Mindestens 15 % der nicht mit Hochbauten überbaute n Landfläche 
sind als begrünte Fläche zu gestalten. Die Hälfte d avon ist als zu-
sammenhängende Fläche anzulegen. Begrünte Autoabste llplätze (Rasen-
gittersteine, Schotterrasen usw.) werden zu 50 % an gerechnet. 

Bedeutung  

Wohnzone W1 und W2  

Wohn-/Gewerbezone 
WG2 und WG3 

Dorfz one D  

Industrie/ 
Gewerbezone I/G 
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5 Zur Auflockerung sind in diesen Betriebsarealen ein ige hochstämmi-
ge Baumgruppen vorzusehen. 
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1 Die Zone mit Planungspflicht Sagi-Areal bezweckt d ie Festle-
gung des planerischen Rahmens für eine dichte, geor dnete Neu-
überbauung des Areals. Das bestehende markante, ort sbildprä-
gende bauliche Ensemble kann durch eine neue Überba uung mit 
gemischter Nutzung ersetzt werden, welche hohen dor fbaulichen 
Ansprüchen genügt. 
2 Art der Nutzung: Es ist eine gemischte Nutzung Woh nen, Arbeiten 
zugelassen.  
3 Mass der Nutzung: Das Nutzungsmass ergibt sich aus  den baupolizei-
lichen Massen (siehe 0 GBR). Flachdächer mit Attika  sind zulässig, 
ebenso der Dachausbau. Der Gewässerabstand beträgt 6.00 m, der 
Strassenabstand 5.00 m. Im Weiteren gilt gegenüber Nachbarzonen und 
Nachbargrundstücken ein minimaler Abstand von 5.00 m. Der Zusammen-
bau mit Gebäuden in der Zone Sagiareal ist zulässig . 
4 Gestaltungsgrundsätze: Entlang der Hauptstrasse is t eine annähernd 
geschlossene Bauweise mit zu differenzierenden Bauv olumen zu wählen. 
Die Fassade entlang der Hauptstrasse ist zu glieder n.  
5 Das Areal wird direkt ab der Hauptstrasse erschlos sen. Durch pri-
vatrechtliche Vereinbarungen ist zudem eine Erschli essung über die 
Zone Sagiareal möglich. Gemeinsame Erschliessungsan lagen (Strassen, 
Wege, Parkierung) mit der Zone Sagiareal sind anzus treben. Entlang 
der Langeten ist ein Fussweg vorzusehen. 
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1 In der Zone Sagiareal ist eine gemischte Nutzung W ohnen, 
Arbeiten zugelassen. Es dürfen maximal 25 Wohnungen  (unabhän-
gig der Wohnungsgrösse) erstellt werden. Flachdäche r mit Atti-
ka sind zulässig, ebenso der Dachausbau. Der Gewäss erabstand beträgt 
6.00 m, der Strassenabstand 5.00 m, der Waldabstand  10.00 m. Gegen-
über Nachbarzonen gilt ein minimaler Abstand von 5. 00 m. Der Zusam-
menbau mit Gebäuden in der Zone mit Planungspflicht  Sagiareal ist 
zulässig. Entlang der Hauptstrasse ist eine annäher nd geschlossene 
Bauweise mit zu differenzierenden Bauvolumen zu wäh len. Die Fassade 
entlang der Hauptstrasse ist zu gliedern. 
2 Die Zone wird über die bestehenden zwei Ein-/Ausfa hrten erschlos-
sen werden. Diese gelten als Hauszufahrten. Durch p rivatrechtliche 
Vereinbarungen ist zudem eine Erschliessung der ZPP  möglich. Gemein-
same Erschliessungsanlagen mit der ZPP (Strassen, W ege, Parkierung) 
sind anzustreben. 
3 Entlang der Langeten ist ein Fussweg vorzusehen. 
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1 Die Weilerzone (gemäss Art. 33 RPV) bezweckt die m assvolle 
Nutzung bestehender Bauvolumen. Das traditionelle E rschei-
nungsbild der Bauten und der ortsbildprägende Chara kter der 
Aussenräume sind zu wahren. Veränderungen im Aussen raum haben sich 
gut in das Orts- und Landschaftsbild einzufügen. 
2 Der Geltungsbereich der Landwirtschftszone gilt au ch in der Wei-
lerzone. Zonenkonforme neue Bauten und Anlagen sind  in der Weilerzo-
ne zulässig. Standortgebundene Bauten und Anlagen r ichten sich nach 
Art. 24 RPG. 
3 Bei Bauvorhaben und bei der Umgestaltung von Ausse nräumen wird 
eine Voranfrage bei der Gemeinde empfohlen. 
4 Zugelassen sind Wohnnutzungen, Nutzungen im Sine d er Stützpunkt-
funktion des Weilers sowie nur mässig störende Gewe rbe- und Dienst-
leistungsnutzungen. Nicht mehr landwirtschaftlich g enutzte Ökonomie-

Zone mit Planungs-
pflicht  
Sagi-Areal 

Zone Sagi - Areal  

Weilerzone W  
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gebäude und sonstige Nebenbauten können umgenutzt w erden, wenn das 
Gebäude für die Aufnahme der neuen Nutzung geeignet  ist. 
5 Bestehende Hauptgebäude können unter Wahrung des V olumens aus- und 
umgebaut werden. Abbruch und Wiederaufbau sind zulä ssig. Erweiterun-
gen von Hauptgebäuden sind einmalig im Umfang von 3 0 % der bestehen-
den Bruttogeschossfläche max. aber bis 100 m 2 gestattet, sofern in-
nerhalb des Volumens keine geeigneten Raumreserven vorhanden sind. 
Die seit 1972 erfolgten Hauptgebäudeerweiterungen w erden angerech-
net. An- und Nebenbauten für Nebennutzungen sind zu gelassen, sofern 
sie sich dem Hauptgebäude unterordnen. 
6 Es gilt die Empfindlichkeitsstufe III gemäss LSV. 
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1 Die Zonen für öffentliche Nutzungen sind für Baute n und Anlagen im 
öffentlichen Interesse bestimmt.  
2 In den einzelnen Zonen gelten folgende Bestimmunge n: 
 

 Zweck-
bestimmung 

Grundzüge der Überbauung und 
Gestaltung 

Lärmempfind -
lickeits-
stufe ES 

 Friedhof Es gelten für Veränderungen/ 
Erweiterungen gegenüber Nachbar-
zonen die Grenzabstände der 
Dorfzone. Die bestehende Gebäude-
höhe darf nicht überschritten 
werden. Bauten haben sich der 
bestehenden Substanz einzuordnen. 

II 

 Kirche Dito III 

 Schul- und 
Sportanlagen 

Dito 

 

III 

 

Zone für öffentli-
che Nutzungen ZöN 
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 kGA gGA GH GL G ES 

W1 4.00 8.00 5.00 20.00 1 II 

W1 Toggiburg 3.00 8.00 5.50 20.00 1 II 

W2 4.00 8.00 7.00 25.00 2 II 

WG2 4.00 8.00 7.00 30.00 2 III 

WG3 4.00 8.00 11.00 30.00 3 III 

D 4.00 8.00 7.00 25.00 --- III 

G 5.00 5.00 14.00 * --- III 

I 1/2 GH mind. 4.00 16.00 * --- IV 

ZPP Sagi-Areal 5.00 
gem. 0 GBR 

14.00 * 4 III 

Zone Sagi-Areal 5.00 
gem. 0 GBR 

14.00 * 4 III 

 
*   ab 40.00 m Gebäudelänge ist die Gebäudeerschein ung  

gestalterisch zu gliedern 

Legende:  
kGA  = kleiner Grenzabstand 
gGA  = grosser Grenzabstand 
ES   = Empfindlichkeitsstufe gem. Lärmschutzverordn ung 
GH = Gebäudehöhe 
GL = Gebäudelänge 

 

Baupolizeiliche 
Masse 
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2 Das Bauen in der Landwirtschaftszone richtet sich nach den 
Vorschriften des Bundesgesetzes über die Raumplanun g  und des 
Baugesetzes. Die Gestaltung der Bauten richtet sich  nach 0 
GBR, Gestaltung/Grundsatz. Es gilt die Lärmempfindl ichkeits-
stufe III.  
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Der Grünstreifen dient als ökologischer Naturraum. Es gelten die 
Vorschriften gemäss Art. 79 Baugesetz (Grünzonen). 
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1 Die schützens- und erhaltenswerten Objekte gemäss Art. 10a-
10c Baugesetz sind im Bauinventar der Gemeinde aufg enommen.  
2 Betreffen Planungen und Bewilligungsverfahren 

– archäologische Objekte gemäss Art. 10 lit. E BauG, 

– schützenswerte Baudenkmäler oder 

– erhaltenswerte Baudenkmäler, die in einem Ortsbilds chutzperi-
meter liegen oder Bestandteil einer im Bauinventar aufgenom-
menen Baugruppe sind, 

ist die kantonale Denkmalpflege bzw. der archäologi sche Dienst in 
jedem Fall in das Verfahren einzubeziehen. 
3 Die Objekte nach Abs. 2 sind zugleich Objekte kant onalen Inventars 
und im Bauinventar mit K gekennzeichnet. 

4 Der frühzeitige Beizug der kantonalen Denkmalpflege  sowie eine Voran-
frage werden empfohlen. 

5 Für abgegangene oder gefällte Bäume bei Baudenkmäle rn sind Ersatz-

pflanzungen an derselben Stelle bzw. in deren Nähe vorzunehmen. 
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1 Das Ortsbildschutzgebiet ist ein Schutzgebiet gemä ss Art. 86 
Baugesetz. 
2 Das Ortsbildschutzgebiet umfasst die schutzwürdige  Baugruppe 
im Dorfkern und deren zugehörige Umgebung. Innerhal b des Ortsbil-
schutzgebietes haben sich alle baulichen Massnahmen  bezüglich Stel-
lung, Volumen und Gestaltung ins Ortsbild einzufüge n. 
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Die im Zonenplan bezeichneten Schutzgebiete und -ob jekte sind 
Schutzzonen bzw. Objekte im Sinne von Art. 86 BauG.  Sie dienen 
der Erhaltung der Kulturlandschaft mit ihren charak teristi-
schen Landschaftselementen und Geländeformationen s owie als 
Erholungsgebiet für die einheimische Bevölkerung. P flegerische Ein-
griffe sind notwendig und erlaubt. 
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Die im Zonenplan eingetragenen historischen Verkehr swege sind 
in ihrem Verlauf resp. in ihrem Verlauf und ihrer t raditionel-
len Substanz (Wegoberfläche und –breite, Böschungen  mit Mauern 
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und standortgerechter Vegetation, Brücken, wegbegle itende Einrich-
tungen) geschützt. Unterhalt und Nutzung im herkömm lichen Rahmen 
bleiben gewährleistet. Veränderungen, die über den herkömmlichen 
Rahmen von Nutzung und Unterhalt hinausgehen, sind mit der zuständi-
gen Fachstelle abzusprechen. 
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1 Treten bei Bauarbeiten archäologische Bodenfunde z utage, 
sind die Arbeiten im betreffenden Bereich unverzügl ich einzu-
stellen und die Baubewilligungsbehörde oder der arc häologische 
Dienst des Kantons Bern zu benachrichtigen (Sichers tellen der wis-
senschaftlichen Dokumentation).  
2 Bei Bauarbeiten in den im Zonenplan aufgeführten a rchäologischen 
Schutzgebieten „Kirche“ (mittelalterlicher Vorgänge rbau, Gräberfeld 
und ehemalige Kapelle) und „Altburg“ (mittelalterli che Burgstelle) 
ist bereits im Baubewilligungsverfahren der archäol ogische Dienst 
des Kantons Bern beizuziehen. 
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1 Die im Zonenplan eingezeichneten Einzelbäume sind für das Orts- 
und Landschaftsbild von grosser Bedeutung. Sie sind  geschützt. 
Beeinträchtigungen wie Bodenverdichtungen und Versi egelungen sind im 
Wurzelbereich nicht gestattet. 
2 Fällungen von geschützten Einzelbäumen sind nur zu lässig, wenn das 
öffentliche Interesse dagegen nicht überwiegt. Sie bedürfen einer 
Bewilligung der Baubewilligungsbehörde. 
3 Für gefällte Bäume sind gleichwertige einheimische  Ersatzpflanzun-
gen an derselben Stelle bzw. in deren Nähe vorzuneh men. 
4 Die Kirschbäume im Gebiet Chaseren und Galgenrain sind zu erhal-
ten. Abgänge sind zu ersetzen. 
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1 Alle stehenden und fliessenden Gewässer und ihre U ferbereiche 
sind geschützt und sollen in ihrem natürlichen oder  naturnahen 
Zustand erhalten werden. Sanierungsmassnahmen an Ba chläufen müssen 
sich nach Möglichkeit nach ingenieurbiologischen Me thoden richten. 
Notwendige Hochwasserschutzmassnahmen und Verbauung en sind wenn mög-
lich naturnah auszuführen. Terrainveränderungen sin d nur gestattet, 
wenn sie der Verbesserung der naturnahen Uferböschu ngen dienen. 
2 Die Ufergehölze sind geschützt und dürfen nicht en tfernt oder in 
ihrer Ausdehnung geschmälert werden. Sie sollen sac hgemäss gepflegt 
und dürfen insbesondere nur abschnittweise zurückge schnitten werden. 
3 Über Ausnahmen vom Beseitigungsverbot von Ufervege tation entschei-
det das Naturschutzinspektorat (Art. 13 Abs. 3 NSch V). 
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Der Vollzug der Naturschutzgesetzgebung auf lokaler  Ebene wird durch 

die Baubewilligungsbehörde gewährleistet.  
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1 Für Form und Inhalt des Baugesuches, der Situation s- und der Pro-
jektpläne sind die Bestimmungen des Baubewilligungs dekretes 
(Art. 10 ff BewD) massgebend. 
2 Das amtliche Baugesuchsformular und weitere Gesuch sformulare (Ge-
wässerschutz-, Zivilschutzgesuch usw.) können bei d er Gemeinde-
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schreiberei bezogen werden. Gesuche sind bei der Ge meindeverwaltung 
einzureichen. 
3 Bei grösseren Bauvorhaben oder auf Verlangen der B aubewilligungs-
behörde ist mit dem Baugesuch ein Umgebungsgestaltu ngsplan einzurei-
chen, der das ganze Grundstück umfasst. 
4 Der Umgebungsgestaltungsplan gibt Aufschluss über die Einordnung 
der Aussenräume in die Landschaft, Siedlung und Ver kehrsraum sowie 
über deren Gestaltung und Nutzung. Insbesondere hat  er mindestens zu 
enthalten: 

-  Terrainveränderungen, Stützmauern, Böschungen mit H öhenkoten 

-  Gestaltung der vorgesehenen Einfriedungen 

-  Lage und Art der vorgesehenen Bäume, Büsche, Hecken  und dgl. 

-  die Anordnung und Ausrüstung der vorgeschriebenen K inderspiel-
plätze, Spielflächen und Aufenthaltsbereiche (Art. 15 BauG) 

-  die Anordnung und Gestaltung der notwendigen Abstel l-plätze für 
Autos und Zweiräder und deren Zufahrten 

-  die mit der Kehrichtabfuhr und Kompostierung zusamm enhängenden 
Massnahmen. 

Die Umgebungsarbeiten müssen spätestens ein Jahr na ch Bauvollendung 
fertig gestellt sein. 
5 Wo Grund zur Annahme besteht, dass die massgebende n Lärmbelas-
tungsgrenzwerte überschritten werden könnten, kann die Gemeindebe-
hörde ein Lärmschutzgutachten verlangen. Allfällige  Kosten gehen zu 
Lasten der Gesuch stellenden Person. 
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1 Der Gemeinderat nimmt alle der Gemeinde im Baubewi lligungs-
verfahren übertragenen Aufgaben und Befugnisse wahr , die nicht 
nach Gemeindereglement einem anderen Gemeindeorgan zustehen. 
2 Er beschliesst insbesondere: 

-  über die Erteilung der Baubewilligung gemäss Art. 3 3 BauG und 
Art. 9 BewD 

-  über die Erhebung von Einsprachen (Art. 35 Abs. 2c BauG) 

-  über den Erlass von Planungszonen 

-  über geringfügige Abänderungen von Plänen oder Vors chriften im 
Sinne von Art. 122 BauV 

-  über das Erschliessungsprogramm. 

Dem Gemeinderat obliegt ferner die Durchführung von  
Einspracheverhandlungen. Er kann diese auch an die Baukommission 
delegieren. 
3 Der Gemeinderat kann in Planungsangelegenheiten ei ne unabhängige 
Planungsfachstelle beiziehen (Kant. Justiz-, Gemein de- und Kirchen-
direktion (Amt für Gemeinden und Raumordnung), kant onale Planungs-
gruppe (KPG), unabhängige/r Raumplaner/in. 
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Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Baukommission richten 
sich nach dem gemeindeeigenen Organisations- und Ve rwaltungs-
reglement. 

2. Zuständigkeiten  
a) der Gemeinderat 

b) die Baukommis-
sion 
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Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Regle mentes, gegen die 
übrigen Gemeindebauvorschriften und die gestützt da rauf erlas-
senen Einzelverfügungen werden nach den Strafbestim mungen der 
Baugesetzgebung richterlich geahndet (Art. 50 BauG,  Art. 108 BauV, 
Art. 50 BewD, Art. 85 SBG). 
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1 Die neue baurechtliche Grundordnung tritt mit ihre r Genehmi-
gung durch die Kantonale Baudirektion in Kraft. 
2 Das Inkrafttreten ist vom Gemeinderat, zusammen mi t der Bekanntma-
chung der Genehmigung, im Amtsanzeiger zu publi-zie ren. 
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1 Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordn ung wird 
das Baureglement, der Zonenplan und der Schutzzonen plan vom 
15. März 1991 und die erfolgten Ergänzungen aufgeho ben. 

2 Aufgehoben wird auch der Verkehrsrichtplan vom 15 . März 1991 
sowie die folgenden Überbauungsordnungen: 

-  Überbauungsplan „Eichmatt“ vom 16.12.1982 

-  Überbauungsplan mit Sonderbauvorschriften „Allmend“  vom 
12.11.1980 

-  Überbauungsplan „Mösli-Längacker“ vom 30.6.1980 

-  Überbauungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorsc hriften „Un-
terdorf“ vom 4.5.1976 (mit Änderungen) 
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1 Bauabstand von öffentlichen Strassen 

2 Gebäudelänge und Gebäudebreite 

3 Allgemeine Grenz- und Gebäudeabstände 

3.1 Grenz- und Gebäudeabstände Winkelbauten 

3.2 Grenz- und Gebäudeabstände von Fassaden mit Bal konen 

4 Gebäudeabstand 

5 Gebäudehöhe; Gebäudehöhe bei Fassaden mit Abgrabu ngen 

5.1 Gebäudehöhe bei gestaffelten Gebäuden 

6 Geschosszahl 

7 Verzeichnis der geschützten Einzelbäume 

8 Fachstellen 

9 Nachbarrecht, Auszug aus Einführungsgesetz zum Sc hweiz. Zivilgesetzbuch 
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Art. 79 1  
1Für Bauten, welche den gewachsenen Boden in irgend einem 
Punkt um mehr als 1.20 m überragen, ist gegenüber d en Nach-
bargrundstücken ein Grenzabstand von wenigstens 3 m  einzu-
halten. Vorbehalten sind die Vorschriften des öffen tlichen 
Rechts über die geschlossene oder annähernd geschlo ssene 
Bauweise. 
2Ist die geschlossene Bauweise zugelassen, aber nich t vorge-
schrieben, so hat die Grundeigentümerschaft, die di e seitli-
che Umfassungsmauer nicht an die Grenze stellt, ein en Grenz-
abstand von 6 m einzuhalten. 
3Wurde nach früherem Baurecht ein Nachbarsgebäude mi t einer 
Umfassungsmauer an der Grenze erstellt, so ist der Anbau im 
gleichen Umfang gestattet. 

Art. 79a 2  

Für eingeschossige An- und Nebenbauten, die nicht f ür den 
dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren besti mmt sind, 
genügt ein Grenzabstand von 2 m, sofern die mittler e Fassa-
denhöhe dieser Bauten 4 m und ihre Grundfläche 60 m 2 nicht 
übersteigen. 

Art. 79b 1 

Vorspringende offene Bauteile wie Vordächer, Vortre ppen, 
Balkone, dürfen von der Umfassungsmauer aus gemesse n höchs-
tens 1.20 m in den Grenzabstand hineinragen. 

Art. 79c 1 
1Anlagen zur Aufnahme von Abortstoffen, Jauche, Düng er und 
anderen übelriechenden Abfällen sind in einem Absta nd von 
wenigstens 3 m von der Grenze zu erstellen. 
2Werden diese Anlagen so gebaut, dass keine Beeinträ chtigung 
der Nachbarschaft eintreten kann, so braucht der Gr enzab-
stand nicht eingehalten zu werden, wenn sie den gew achsenen 
Boden nicht um mehr als 1.20 m überragen. 

Art. 79d 1  
1Wird ein Gebäude durch Elementarereignisse ganz ode r teil-
weise zerstört, so darf es innert fünf Jahren ohne Rücksicht 
auf den privatrechtlichen Grenzabstand in seinem fr üheren 
Ausmass wieder aufgebaut werden. 

 
2Die Frist ist eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf da s Bauge-
such gestellt ist. Der Wiederaufbau ist ohne willkü rliche 
Unterbrechung durchzuführen.

                            
1 Fassung vom 7.6.1970 
2 Eingefügt am 7.6.1970 

C. Nachbarrecht  
I. Bauten und 
Pflanzungen 
1. Grenzabstände 

2. An -  und Nebe n-
bauten  

3. Vorspri ngende 
Bauteile 

4. Abort -  und 
Düngergruben 

5. Hofstat t recht  
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Art. 79e 1 

Gebäude, die an die Grenze gestellt werden, sind gr enzseitig 
mit einer Brandmauer zu versehen. 

Art. 79f 1 
1Das Recht, eine vom Nachbar/von der Nachbarin erste llte 
Brandmauer mitzubenützen, wird durch Einkauf in das  Mitei-
gentum erworben. 
2Für das Mitbenützungsrecht ist eine Entschädigung z u bezah-
len, welche entsprechend dem Interesse der beteilig ten Nach-
barschaft an der Brandmauer festzulegen ist. 
3Eigentums- und Benützungsrechte, die der Nachbar/di e Nach-
barin an der bestehenden Brandmauer erworben hat, k önnen im 
Grundbuch angemerkt werden. 

Art. 79g 1 

Jeder Miteigentümer/Jede Miteigentümerin ist berech tigt, die 
Brandmauer auf seine/ihre Kosten zu erhöhen oder ti efer in 
den Boden hinunterzuführen. Baut der Nachbar/die Na chbarin 
an das neu erstellte Mauerstück an, so hat er/sie s ich ge-
mäss Artikel 79 f Absatz 2 einzukaufen. 

Art. 79h 1 
1Wer längs der Grenze Auffüllungen oder Abgrabungen aus-
führt, hat das Nachbargrundstück durch Böschungen o der 
Stützmauern zu sichern. 
2Böschungsneigungen dürfen höchstens 45° (100 %) bet ragen. 
In steilem Gelände bleibt eine stärkere Neigung nat ürlich 
entstandener oder genügend gesicherter Böschungen v orbehal-
ten. 
3Die Stützmauer darf an die Grenze gestellt werden. Dient 
sie der Auffüllung, so darf sie den gewachsenen Bod en des 
höher gelegenen Grundstückes höchstens um 1.20 m üb erragen. 

Art. 79i 1 
1Eine Stützmauer, welche auf der Grenze steht, gilt als Be-
standteil des Grundstücks, dessen Eigentümer/deren Eigentü-
merin sie erstellt hat. Kann dies nicht festgestell t werden, 
so wird Miteigentum beider NachbarInnen angenommen.  
2Im Übrigen sind die Vorschriften über die Brandmaue rn sinn-
gemäss anwendbar. 

Art. 79k 1 
1Einfriedungen wie Holzwände, Mauern, Zäune bis zu e iner 
Höhe von 1.20 m vom gewachsenen Boden des höher gel egenen 
Grundstücks aus gemessen, dürfen an die Grenze gest ellt wer-
den. 
2Höhere Einfriedungen sind um das Mass der Mehrhöhe von der 
Grenze zurückzunehmen, jedoch höchstens auf 3 m.

6. Bran dmauern  
a Pflicht 

b Mitb enützung  

c Erh öhung  

7. Stüt zmauern 
und Böschungen 
a Pflicht zur 
Errichtung; Aus-
führung 

b E i gentum  

8. Einfri edungen  
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3Für Grünhecken gelten um 50 cm erhöhte Abstände; di ese sind 
bis zur Mitte der Pflanzstelle zu messen. 

 

Art. 79l 1 
1Für Bäume und Sträucher, die nach Inkrafttreten die ser Be-
stimmungen gepflanzt werden, sind wenigstens die fo lgenden, 
bis zur Mitte der Pflanzstelle zu messenden, Grenza bstände 
einzuhalten: 

5 m für hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbä umen ge-
hören, sowie für Nussbäume;3 m für hochstämmige Obs tbäume;1 
m für Zwergobstbäume, Zierbäume und Spaliere, sofer n sie 
stets auf eine Höhe von 3 m zurückgeschnitten werde n;50 cm 
für Ziersträucher bis zu einer Höhe von 2 m sowie f ür Bee-
rensträucher und Reben. 
2Diese Abstände gelten auch für wild wachsende Bäume  und 
Sträucher. 
3Der Anspruch auf Beseitigung zu naher Pflanzungen v erjährt 
nach fünf Jahren. Die Einhaung der Maximalhöhen kan n jeder-
zeit verlangt werden. 

Art. 79m 1 
1Werden wohnhygienische Verhältnisse durch den Schat tenwurf 
hochstämmiger Bäume wesentlich beeinträchtigt, so i st deren 
EigentümerIn verpflichtet, die störenden Bäume gege n ange-
messene Entschädigung auf ein tragbares Mass zurück zuschnei-
den und sie nötigenfalls zu beseitigen. 
2Vorbehalten bleiben entgegenstehende öffentliche In teres-
sen, insbesondere des Natur- und Heimatschutzes und  des 
Schutzes von Alleen. 

Art. 79n 1 

An Mauern und Wänden, die sich an oder auf der Gren ze befin-
den, darf der Nachbar/die Nachbarin unentgeltlich u nschädli-
che Vorrichtungen, namentlich Spaliere, anbringen. 

Art. 79o 1 

Der Nachbar/Die Nachbarin hat das Betreten oder die  vorüber-
gehende Benützung seines/ihres Grundstückes zu gest atten, 
wenn dies erforderlich ist für die Errichtung oder den Un-
terhalt von Bauten, Strassen, Pflanzungen längs der  Grenze 
oder von sonstigen Anlagen wie Leitungen. Er/Sie is t recht-
zeitig zu benachrichtigen und hat Anspruch auf mögl ichste 
Schonung und vollen Schadenersatz. 

9. Bäume und 
Sträucher 

10. Entzug von 
Licht und Sonne  

11. B enützung von 
Mauern an der 
Grenze  

12. B etreten des 
nachbarlichen 
Grundes  
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Art. 80 
1Pflanzungen im Wald dürfen nicht näher als einen Me ter an 
die Eigentumsgrenze heranrücken. Die Marchlinien si nd über-
dies fortwährend auf wenigstens einen Meter Breite offen zu 
halten. 
2Wo der Wald an offenes Land grenzt, soll der Waldsa um bei 
Neuanlagen auf fünf Meter Breite und bei Wiederverj üngung 
bisheriger Waldbestände auf wenigstens drei Meter D istanz 
von der Marchlinie zurückgenommen werden. Führt ein  Weg oder 
ein Graben längs der Marche, so darf die Breite des selben in 
diesen Abstand einbezogen werden. 

Art. 81 

WaldeigentümerInnen, die zur Holzabfuhr keine genüg ende Ver-
bindung mit einer öffentlichen Strasse haben, sind berech-
tigt, gegen volle Entschädigung die Einräumung des Rechtes 
auf Erstellung von Holztransportanlagen wie Holzlas se, Holz-
riesen aller Art, Rollbahnen und dergleichen zu ver langen. 

Art. 82 
1Für die Befugnis der Grundeigentümerschaft, zur Bew irt-
schaftung oder Vornahme von Ausbesserungen oder Err ichtung 
von Bauten das nachbarliche Grundstück zu betreten,  für das 
Steck- oder Tretrecht, den Tränkeweg, Winterweg, Br achweg, 
Holzlass, Reistweg, das Zaunbannrecht, für Tränke- und Wäs-
serungsrechte und dgl. sowie in Bezug auf Gräben, Z äune, 
Mauern und andere Einfriedigungen von Grundstücken,  haben 
die bisherigen Übungen, insbesondere die polizeilic hen und 
wirtschaftlichen Bestimmungen der Statutarrechte au ch fer-
nerhin Geltung. 
2Die bezüglichen Vorschriften sind in einem Dekret d es Gros-
sen Rates zu sammeln und näher zu ordnen. Die darau s sich 
ergebenden Rechte sind im Grundbuch nicht einzutrag en. 

 

II. Pfla nzungen 
im Wald 

III Holztran s-
portanlagen 

IV. Wegrec hte, 
Zaunbann, Wässe-
rungsrechte, Ein-
friedigungen 


